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Text 

§ 70. (1) Bei Überlassung der Ausübung der Rechte des Aufsuchens und Gewinnens von 
Kohlenwasserstoffen oder von uran- und thoriumhaltigen mineralischen Rohstoffen ist hierüber vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen namens des Bundes ein bürgerlichrechtlicher Vertrag zu schließen, in dem die allgemeinen 
Rechte und Pflichten beim Aufsuchen und Gewinnen und ferner, wenn sich der Vertrag auf 
Kohlenwasserstoffe bezieht, auch die allgemeinen Rechte und Pflichten beim Suchen und Erforschen 
kohlenwasserstofführender geologischer Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder gasförmiger 
Kohlenwasserstoffe verwendet werden sollen, sowie beim Speichern solcher Kohlenwasserstoffe in 
kohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen festzusetzen sind. Im Vertrag ist überdies, soweit 
nicht der § 69 Abs. 2 bis 4 gilt, das zu leistende, angemessen zu bestimmende Entgelt (Flächen-, Feld- 
und Speicherzins; Förderzins für uran- und thoriumhaltige mineralische Rohstoffe) festzusetzen. 
Außerdem ist das Aufsuchungsgebiet anzugeben. 

(2) Über Streitigkeiten aus Verträgen nach Abs. 1 entscheiden die ordentlichen Gerichte. 


